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  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/257/2009/V-40 

Einreicher: Schulverwaltungsamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 06.07.2009     

Ausschuss für Kultur, 
Bildung und Sport 

öffentlich 12.08.2009     

Ausschuss für Bauwesen, 
Verkehr und Umwelt 

öffentlich 15.09.2009     

Stadtrat öffentlich 30.09.2009     
 
 
Titel: 
 
Gesamtmaßnahmebeschluss zur Generalsanierung der Grund- und Sekundarschule 
"Zoberberg" (Ganztagsschule), Kastanienhof 14 in 06847 Dessau-Roßlau 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Sanierung der Sporthalle der Grundschule Zoberberg (KT 60) wird als Ergän-
zung der Gesamtmaßnahme „Generalsanierung der Grund- und Sekundarschule 
„Zoberberg“ (Ganztagsschule)“, Kastanienhof 14 in 06847 Dessau-Roßlau“ im Rah-
men des Investitionsprogrammes „Zukunft, Bildung und Betreuung“ 2003-2009 
(IZBB) beschlossen. 
 
Gesetzliche Grundlagen: Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchG 

LSA) in der Fassung vom 1. August 2005 (GVBI. 
LSA Nr. 50/2005, Seite 520 f.) einschließlich der 
gültigen Ergänzungen / Änderungen 
 

Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 
(SEPI-VO) vom 22. September 2008 
 

Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBI. LSA Nr. 
43/1993, Seite 568 f.), in der zurzeit gültigen 
Fassung 
 

Schulbaurichtlinien (MBI. LSA Nr. 49/2002) vom 
18.10.2002 einschließlich der gültigen Ergänzun-
gen 
 

Investitionsprogramm der Stadt Dessau-Roßlau
 

Sonderprogramm des Bundes Investitionspro-
gramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ 2003–
2009 (IZBB) - Förderrichtlinie  
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Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

Beschluss-Nr. 97/05 vom 16. März 2005 

Vorliegende Gutachten und/oder 
Stellungnahmen: 

 

Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Gesamtkosten:      6.967.000,00 € 
 
Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsplanes der Stadt Dessau-Roßlau. 
 
Baumaßnahme: 
Haushaltsstelle     21205 94000 
       Generalsanierung Grund- und 
       Sekundarschule „Zoberberg“ 
       Sporthalle KT 60 der 
       Grundschule „Zoberberg“ 
 
Ausgabebedarf 2009    400.000,00 € 
       davon EM:            0,00 € 
                  FM: 400.000,00 € 
 
 
Zusammenfassung/ Fazit: 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Beigeordneter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Der Schulstandort Grund- und Sekundarschule Zoberberg wurde im Rahmen des In-
vestitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung“ (IZBB) in den Jahren 2005-
2008 generalsaniert. 
Die Sanierung der Sporthallen der Grund- und der Sekundarschule konnte nicht re-
alisiert werden, da keine Fördermittel zur Verfügung standen. 
 
Intensive Bemühungen des Schulträgers der Stadt Dessau-Roßlau führten dazu, 
dass mit Schreiben vom 26. Januar 2009 durch das Landesverwaltungsamt, Referat 
Schulbauförderung, weitere Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Zukunft, Bil-
dung und Betreuung“ 2003–2009 (IZBB) in Aussicht gestellt worden sind. Dabei han-
delt es sich um bisher im Land Sachsen-Anhalt nicht verbrauchte Restmittel in Höhe 
von 400 T€. Diese hat das Landesverwaltungsamt, Referat 205, als eine 100 % 
Förderung der Stadt in Aussicht gestellt, d.h. der bisherige Zuwendungsbescheid 
vom 23. Januar 2006 in Höhe von 4.179.500,00 € soll um diese 400.000,00 € aufge-
stockt werden. 
Für die Bewilligung der Fördermittel hat das Schulverwaltungsamt kurzfristig die ent-
sprechenden Bauunterlagen (Z-Bau) für die Teilsanierung der Turnhalle KT 60 
(Grundschule) beim Fördermittelgeber eingereicht. 
Die 2008 realisierten Aufwendungen zur Wiederinbetriebnahme dieser Sporthalle 
werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. 
An diese erweiterte Förderung der Maßnahme ist außerdem die Zusage der Realisie-
rung im Jahre 2009 gebunden, d.h. der Mittelabruf hat bis zum 15. September 2009 
zu erfolgen. 
 
 
Anlage 2: 
Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 26. Januar 2009 
 
Anlage 3: 
Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 15. Juni 2009 


